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Artikel 23: Die beratenden Einrichtungen der Union

(1) Das Europäische Parlament, der Ministerrat und die Kommission werden von einem
Aus-schuss der Regionen sowie einem Wirtschafts- und Sozialausschuss mit beratender Aufgabe
unterstützt.

(2) Der Ausschuss der Regionen setzt sich aus Vertretern der regionalen und lokalen
Gebietskör-perschaften zusammen, die entweder ein auf Wahlen beruhendes Mandat in einer
regionalen oder lokalen Gebietskör-perschaft innehaben oder gegenüber einer gewählten
Versammlung politisch verantwortlich sind.

(3) Der Wirtschafts- und Sozialausschuss besteht aus Vertretern der Organisationen der
Arbeit-geber, der Arbeitnehmer und weiterer Akteure der repräsentativen Zivilgesellschaft, wobei
die Schwerpunkte in den Bereichen Wirtschaft und Soziales, staatsbürgerliches Engagement, Beruf
und Kultur liegen.

(4) Die Mitglieder des Ausschusses der Regionen und des Wirtschafts- und Sozialaus-
schusses sind an keine Weisungen gebunden. Sie üben ihre Tätigkeit in voller Unabhängigkeit zum
allgemeinen Wohl der Union aus.

(5) Die Bestimmungen über die Zusammensetzung dieser Ausschüsse, die Ernennung ihrer

Mitglieder, ihre Befugnisse und ihre Arbeitsweise sind in den Artikeln XY des Teils II der Verfas-

sung festgelegt. Die Bestimmungen über die Zusammensetzung werden in regelmäßigen Abständen

vom Rat auf Vorschlag der Kommission überprüft, um der wirtschaftlichen, sozialen und demogra-

fischen Entwicklung in der Union Rechnung zu tragen.

Explanation:

Absatz 2: Der Ergänzung sollte aufgrund ihrer demokratischen Zielrichtung aufgenommen

werden (auf der Grundlage des Acquis).


